
Kreisblatt für<xn Kreis Sichen.
Nr . 74 24 . August LSI»

Bekanntmachung
über das Inkrafttreten von Vorschriften der Bundesratsverord-
nun « vom 28. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 363 ) über den
Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem Erntejahr 1915.

Vom 13. August 1915.
Aus Grund von § 70, Abs. 1, Satz 2 der Bundesratsverord-

nung über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem
Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 363)
bestimme ich'

Tie Vorschriften der §§ 42 bis 61 der BmrdeLratsverord --
nung über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem
Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 363)
treten am 15. .August 1915 in Kraft.

Berlin,  den 13. August 1915.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Bekanntmachung
betreffend die Einschränkung der Arbeitszeit in Spinnereien,

Weberei« ! und Wirkereien . Vom 12. August 1915.
Ter Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des Bundcsrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende
Verordnung erlassen:

§ l .Jn gewerblichen Betrieben , in denen Gespinste, Gewebe,
Wirkstoffe oder Wirkwaren aus Baumwolle , Wolle, Kunsttvolle,
Flachs , Jute oder Hanf hergestellt loerdcn, dürfen Arbeiter nun
an höchstens 5 Tagen in jeder Woche beschäftigt werden . Tie
tägliche Arbeitszeit darf nick>t über die im Juni 1915 üblich ge-
toesene durchschnittliche Dauer verlängert werden. In keinem
Falle darf sie 10 Stunden ausschließlich der Pausen überschreiten.

Die Landeszentralbehörden sind ermächtigt , eine weitergehends
Beschränkung der Arbeftstagc und der täglichen Arbeitszeit an-
zuvrdnm.

8 2. Tic Landeszentralbchördcn oder die von ihnen bestimmten
Behörden können auf Antrag Ausnahmen , die sin öffentlichen
Interesse notweichig sind, zulassen.

8 3. Mit Geldstrafe bis zu eintausendsünshundert Mark oder
mit Gefängnis bis zu drei Monaten werden Gewerbetreibende
bestraft , die den Vorschriften dieser Verordnung oder den auf
Grund des Z 1 Ws . 2 erlassenen Anordnungen der Landeszentral¬
behörden zuwiderhandeln.

8 4. Tie Verordnung tritt mit dein Tage der Verkündung in
Kraft . Ter Reichskanzler bestimmt den ZeitpnnN des Außerkraft¬
tretens.

Berlin,  den 12. August 1915.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Bekanntmachung.
8 l . Als Behörden , die ans Antrag im öffentlichen Interesse

notwendige Ausnahmen von der Bekanntmachung des Reichs^
kanzlers vom 12. tzluMst 1915, die Einschränkung der Arbeits¬
zeit in Spinnereien , Webereien und Wirkereien betr ., zulassen
können, werden die Großh . Kreisämter bestimmt. Bor der Zu¬
lassung ist die Großh . Gcwerbeinspektion zu hören.

D arm sta dt , den 16. August 1915.
Grobherzogliches Ministerium des Innern.

v. Hombergk.  Krämer.

Bckanntmachnng
über das Inkrafttreten von Vorschriften der Bnndesratsverord-
nung vom 28. Juni 1915 lReichs-Gesetzbl. S . 363 ) .über den
Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem Erntejahr 1915.

Vom 13 . August 1915.
Aus Grund von 8 70, Ubs. 1, Satz 2 der Bundesratsver¬

ordnung über den Verkehr mit Brotgetreide und Bdehl aus denk
Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915 lReichs-Gesetzbl. S . 363 ) be¬
stimme ich:

Die Borschristen der 88 42 bis 61 der Bundesratsverordnnng
Über den Verkehr mit Brotgetreide und Mlehl aus deni Ernts-
jahr 1915 vom 28 . Juni 1915 lReichs-Gesetzbl. S . 363 ) treten
am 15. August 1915 rn Kraft.

Berlin,  den 13. August 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Bekanntmachung.
B e t r .'I Kl ein verkauf von VerbrauchSzuckcr.

MN Bezug aus unsere Bekanntmachung vom 3. d. Mts .,
abgedruckt im Kreisblatt Nr . 69. vonr 6. d, Ms ., bringen wir

die nachstehende Bekanntmachung des Reichskanzlers i» obigem
Betreff vom 7. August d. Js . hiermft zur öffentlichen Kenntnis.

Gießen,  den 21. Achgust 1915.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

Dr . ttfin a e r.

Bekanntmachung
wegen Aenderung der Bekanntmachung über den Ktcinverkaus

von Berbmul ^ zucker vom 27 . Juli 1915.
lZentralblatt für das Deutsche Reich S . 336 .)

Im zwecken Absatz der Bekanntmachung über den Kkein-
verkmif von Verbrauchszucker sind in Zeile 2 und 5/6 die Worte
„13 Kilogramm " zu ersetzen durch

„15 Kilogramm " .
Berlin , dsn 7. August 1915.

Ter Reichskanzler.
Im Wiftrage : Kautz.

Bekanntmachung
Betr . : Die Unterstützung von Familien in den Dienst crnaetretrr -cr

Mannschaften.
Bei dem Königlichen Stellvertretenden Geneialkonimand « dcs

XVIII . Armeekorps gehen in letzier Zeit wieder Wträge und Ein¬
gaben in Familienuntcrstützungssachcn in größerer Zahl ein. Wie
machen erneut dckrauf aufmerksan,, daß derartige Eingabe » ziorck-
los sind, weil das Gencralkomniando für die Entscheidung von
Anträgen aus die gesetzliche Familienuickerstützung nicht zuständig
ist und auch keine Beruft,ngsstelle bildet.

Gießen,  den 20. August 1915.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

I . V . : Hechler.

Betr . : Reichsbeihckfc aus deni Gebiet der Kiiegswohliahrls-
Pslege.

A » die Grotzh. Bürgermeistereien der Landgemeinden
des Kreises.

Tiejenigen von Ihnen , welche noch mit der Vorlage der
Berichte für Monat August in obiger Sache im Rückstände sind,
werden an die Einsendung derselben, mir Frist von f II n s Tagen
ausgesordert.

Gießen,  den 23. August 1915.
Großherzogliches Krcisamt Gießen.

I . is . : Hechler.

Bekanntmachung.
Betr . : Schtußvrütung der Aspiranten und Aspirantin,,en d«S

Schulamts im Herbst 1915.
An die Schulvorstände des Kreises.

Tie 1. diesjährige Schlußprüiung ftir Aspiranten und Aspi¬
rantinnen des Schulamts beginnt am 1. November l. Js . vor¬
mittags 8 Uhr zu Tarmstadt . Meldungen zu dieser Prüfnng
sind mit 1,50 Mark Stempel versehen bis spätestens 15. Septem¬
ber 1915 bei uns einznreichen. Diejenigen Prüflinge , denen keine
besondere Nachricht zugeht, haben sich am 1. November 1915 zur
Prüfung einzusinden . ^

Sie wollen den in Betracht kommenden Schulvcrwoltcrn und
Schulverwalteriunen von Vorstehendem Kenntnis geben.

Gießen,  den 17. August 1915.
Großherzogliches Krcisamt Gießen.

_ I . V. : Hechler. __
Betr . : Tie Verteilung von Tierschatzkalrndern an dir Schul¬

jugend 1915.
An die Schulvorstände des Kreises.

Tiejenigen von Ihnen , welche noch mit der Erledigung unserer
Verfügung vom 9. Juli 1915 im Rückstände sind, werde» hiermit
mit Frist von acht Tagen zum Bericht anigefordcrk.

Gießen,  den 23. August 1915.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

_ I . B. : Hechler. _
Bekanntmachung.

Betr . : Ten Ausbruch der Maul - und Klauenseuche in Wölfers¬
heim und Rodheim ,Kreis Fricdbcrg ). ^

IN den Gemeinden Wölfersheim und Atodhcrm Kreis ^ ned-
berg) ist die Maul - uud Klauenseuche ausgcbrochcn.

Gießen,  den 23. August 1915.
Großherzogliches Kreisanit Gießen.

_ I . SB. : Stmmeibt.
Dienstnachrichtcn des Gröbst . Kreisamts Giessen.

Ter Vertrieb der Lose der I . Klasse der 7 Preußisch -LÜd-
daitschen (233 . Königlich Preußischen) Kkassenwtterie beginnt am
3. Dezember dieses Jahres und die Ziehung der I Klaffe dieser
Lotterie sinket am 11. nnd 12. Januar 1916 statt.



Bekanntmachung.
Betr 1 Src (b6creiui (fiinfl ÖoUljeiiii

In ber Zeit vom 1. bis einschließlich 11 . SeWentOcr tfb . IS,
liegt werktags ans Größt ». Bürgermeisterei .Holzheim

bas Projekt über Ausführung ber Drainage » in den Muren 3,
9 unb l k nebst dem dazugehörigen Beschluß ber Vollzngs-
konnnissiou vom 10 . August 1915

zur Einsicht ber Beteiligten vifen.
Einivendimyen hiergegen sind bei Meidung der Ausschlusses

während der Offenlegung bei Großh . Bürgermeisterei 5dolzheiin
mit Gründet ! versehen schriftlich einzureichen.

Friedberg,  den 10 . August 1915.
Ter Großhcrzoglichc Feldbercinigungskomnüssärt

S ch n r t t s pa h n , Regierungsrat.

Bekanntmachung.
Betr . : Die Abgabe der Steuererklärungen für bas Steuerjahr 1916.

A . Staats st euer - Verau lag  u n g.
Nach Artikel 20 des Einkommensteuergesetzes  vom

18 . August 1899 hat jeder Steuerpflichtige , ber ein steuerbares
Jahreseinkommen toi , 2600 Mark oder mehr besitzt , über den
Jahresbetrag seines E i n k o in m e n s und der etwa zum Abzug
geeigneten Lasten eine schriftliche Erklärung abzngeben.

Von der Abgabe dieser Einkonimcnsstcuererklärung ist nach
Art . 21 de? genannten Gesetzes , insofern nicht im einzelnen Fall
besondere Ausforberung des Vorsitzenden der Vcranlagnngskom-
tmssivn ergeht , derjenige Steuerpflichtige befreit , welcher im un¬
mittelbar voronsgegangencn Stenerjahr bereits zur Einkommen-
steuer 1. Abteilung (Einkonimen von 2600 Mk und mehr ! veran¬
lagt war , auch inzwischen seinen Wohnsitz nicht geloechselt und
keine Einkonnnensverbcsserung erfahren hat , die seine Versetznngi
in eine höhere Klasse bedingt.

Nach Art . 2 Abs . 3 . Art . 15 und 21 Abs . 1 des Einkommen¬
steuergesetzes sind die Vorstände der nach Art . 2 der Einkommen¬
steuer unterlvorscnen Gesellschaften usw . verpflichtet , über deren
Einkommen alljährlich vollständigen Ausschluß zu erteilen.

Diejenigen Steuerpflichtigen , welche Einkommen aus Aktien
usw . der nntcnslchenben . mit einem Deil ihres Einkonimens schon
für sich der Einkommensteuer in Hessen unterliegenden Gesellschaf¬
ten beziehen , dürfen die Einkommenbczüge aus diesen Aktien usw.
Nicht mit dem vollen Betrag , mit dein ! sie als Einkomnien unter
I Ord .-Nr . 9 der Steuererklärung auszusühren sind , sondern nur
niit den nach den unten verzeichueten Prozentsätzen zu berechnen-
bwt Beträgen unter II Ord .-Nr . 1 der Erklärung in Abzug bringen.

Nach Artikel 19 des B e r in ö g e n s st e » e r g e s e tz e s voin
12 . August 1899 hat jeder von der Kommission für die Einkoinincii -
steuer erster Abteilung zu veranlagende , ein jährliches Einkommen
von 8600 Mk . und mehr besitzende Betriebsiiniernehmer IPer-
sonen , die Land - und Forstwirtschaft oder ein Gewerbe betreiben ),
der zu », ersten Male mit Anlage - und Betriebskapital zur Ber-
mögenssteuer veranlagt wird , eine schriftliche Erklärung über das
im lcmd - und sorsttvirtschasilichen oder gewerblichen Uiiteriiehmen
verwendete Anlage - und Betriebskapital  und die es.
belastenden Schulden abzugeben.

Weiter ist nach Artikel 25 desselben Gesetzes jeder , dessen
sonstiges Vermögen  lK a p i t a l v e r m ö g e n nsw .) nach
Abzug der daraus lastenden Schnlden einen Wert von 3000 Mk.
Und inehr hat , bei seiner erstmaligen Veranlagung zur Vcrmögens-
steuer zur Abgabe einer schriftlichen Erklärung über dieses Ver-
tnögen verpflichtet.

8 . G e m e i n d e st e u e r - V e r a n l a g u n g.
Nach Art 15 des Gemeindciimlagengesehes vom 8 . Juli 1911

sind diejenigen Personen , deren Anlage und Betriebs¬
kapital  mindestens 3000 Mk . beträgt , verpflichtet , bei ihrer crst-
nlaligen Veranlagung zur Genicindegeiverbcsteuer eine Erklärung
über das Anlage - und Betriebskapital abzugeben.

Ferner bat zufolge Art . 41 jeder Pflichtige , dessen Kapital-
p er mögen  mindestens 3000 Mk . beträgt , bei seiner erstmalige»
Veranlagung zur Gemeiiidekapitalstener eine Erklärung über sein
Kapitalvermögen einzureichen . Hat sich das Kapitalvermögen gegen
den bereits zur Steuer veranlagten Betrag um mehr als 3000 Mk
erhöht , so ist von dem Pflichtigen eine neue Erklärung über sein
Kapitalvermögen abzugebc » .

Diejenigen Steuerpslichtigen , ivelche Aktien oder Geschäfts¬
anteile jeder Art der untenstehenden , mit cineni Deil ihres An¬
lage - und Betriebskapitals in hessischen Aeineinden zur Gewcrbc-
steuer veranlagten Gesellschaften „ sw. besitzen , dürsen diese Aktien
oder Geschäftsanteile nicht mit dem vollen Betrag , mit dem sie
als Vermögen unter Zisf . 4 der Angaben über das Kapitalvermögen
auszuführen sind , sondern nur mit den nach den nuten an¬
gegebenen Prozentsätzen zu berechnenden Beträgen wieder in Abzug
bringen.

In denjenigen Fällen , in denen bereits nach den für die
StaatSsteiier gellenden Griiiibsätzen die Pflicht zur Abgabe einer
Erklärung über das Anlage - und Betriebstapital oder über das
Kapitalvermögen besteht , ist eine besondere Erklärung für die Ver¬
anlagung desselben Vermögens zu den Gcnleinbei »nkagen nicht
mehr abziigeben.

Soweit Einkommen  zu den Gcmelildennlkagen , nicht aber
gleichzeitig zur Staatssteuer heranzuziehen Ist , gelten die Vorschris

Abgabe von Erklärungen zur Staatssteuer sinngemäß
ftir Erklarnngen über mir gemeinbesteiierpflichtiges Etnkoninlen.

6 . Gemeinsame Vorschriften.
Die „ ach Vorstehendem erforderlichen Staats - oder Geineinde-

steuercrkläri,Ilgen sind abziigeben:
1 . für Minderjährige . Abwesende soivie für Personen , die ans

anderen Gründen unter Bormnndschaft oder Pflegschaft ge¬
stellt sind , von deren gesetzlichen Vertretern!

2 . für juristische Personen (Gemeinden . Körperschaften . Stif¬
tungen , Anstalten ), ferner für Gesellschaften , Genossenschaften
und sonstige juristische Personen , Gantmassen , Erbmassen,
soweit eine Sienerpslicht hier überhaupt in Betracht komint,
von den gesetzlichen oder bestellten Vorständen oder Ver¬
waltern i

3 . in allen anderen Fällen von dem Steuerpslichtigen selbst
und zwar hinsichtlich des gesainten eigenen wie des Ein¬
kommens und Vermögens seiner nicht selbständig besteuerten
Angehörigen , soweit sie nach Artikel 5 des Einkommensteuer¬
gesetzes . Artikel 10 des Vermögeiissteuergesetzcs und Artikel
46 des Gcmeindeunilagengesetz .es bei der Bestellerling mit ihm
als eine Person anziisehen sind.

Zn diesen Erklärungen sind die vom Großh . MinisteriilM der
Finanzen festgesetzten und von den Bürgermeistereien zu beziehen-
den Formulare zu verwenden ! sie sind je nach der Wahl des Ver¬
pflichteten ofsen oder verschlossen

1 . in den Landgemeinden der Finanzämter Butzbach , Gießen,
Grünberg und Hungen spätestens bis 15 . September,

2 . in den Srädten Butzbach , Gießen und Grünberg spätestens
bis zum 1 . Oktober d. Js .,

unmittelbar bei dem Finanzamt oder bei der —
jitr Weitergabe an das Finanzamt verpflichteten — Bürgermeisterei
abz „ liefern , ohne daß der Pslichtige deshalb eine besondere Auf¬
forderung abziiwarten hätte.

, Die Einsendung der Erklärungen durch die Post ist zulässig,
gcichichi aber auf Gefahr des Absenders und deshalb zweckmäßig
inittelst Einschreibebriefs.

Unter Bezugnahme auf die obigen Mitteilun-
gen fordern ivir die zur Abgabe von Steuer¬
er k l ä r n n g e n V e r p f l i ch t e t e n h i e r m i t a u f , i h r c Er¬
klär u n g e i, b e i M e i d n n g d e c g e s c tz l i ch e n N a ch t e i l e
und der v c r >v i r k t c n Strafen (H i n t e r z i e h u n g s -
st r a f e n i i, H ö h c d e S 4 b i s 20 f a ch c n B e t r a g s d e r h i n-
i e r z v g e ,i e i, Steuer , O r d n u n g s st r a f e n bis zu 100
M a r k>b i s z u d e ii a u g c g e b e n e ii Z e i t p u n k t e ,l a ,i d i e
B ü r g c r m c i st c r e i e „ oder un mittelbar au uns ge¬
langen su lassen.

Den Steuerpslichtigen die nicht zur Abgabe von Steuer-
erkläruiigeu verpflichtet sind , bleibt die Abgabe freiwilliger Stene»
crkläruirgeu unbenommen.

Die Großh . Finanzämter sind iin übrigen bereit , über etwaige
Zweifel an den bekannte,i Amtstagen Auskunft zu erteilen.

Gießen , Butzbach , Grünberg , Hungen , den 16 . August 1915»
Die Vorsitzende, , der Veranlagungskommissionen

für die Finanzämter
Gießen , Butzbach , Grünberg , Hungen.

I . V . ! Berres . Flath . I . V . : Berres . Map.

Verzeichnis
der in Dessen mit einem Teil ihrer Ueberschüsse zur Einkommen-
stener und mit einem Teil ihres Anlage - und Betriebskapitals zur

Gewerbesteuer veranlagten Gesellschaften usw.
Allgemeine Deutsche Kleinbahn -Mtiengelellschaft

in Berlin
Allgemeine Elsässische Bankgesellschaft in Straß-

bnrg
Allgemeine Versicherungsgesellschaft für See -,

Fluß und Landtransport in Dresden
Badische Assekurationsgesellschaft in Mannheim
Badische Feuerversicherniigsbank Karlsruhe
Bank für Handel und Industrie in Darmstadt
Baseler Versicherungsgesellschaft gegen Feuer¬

schaden in Basel
Bäuerische Elektrizitätswerke Mannheim
Berlinische Fenerversiche .rnngsanstali in Berlin
BindingUche Branercigesellschaft in Frankfurt a . M . 3,269
Biosviiwerk Bensheim , G . m . b . H . in Frankfurt

am Main
Bonner Berglverks - und Hüttenverein - Aenient-

sabrik in Obcrkassel bei Bonn
Brauerei Siern , A .-G . in Frankkurl - Oberrad

o/ö1) 0/0»)
0,6 1,3

7,46 5,16

0,69 1,54
1,50 1,36
1,31 1,52
7 .4 7,27

1,17 1,20
1,8

1,17 1,20
3,269 0 .853

45 21,48

12,90 1,8
2,5 3,5

>) Die Ueberschüsse unterliegen der Einkommensteuer mit den
in dieser Rubrik angegebenen Prozenten . (Die Dividende ist also
bei dem Einkommen des Besitzers abzugssähig mit den gleichen
Prozenten .)

' ) Das Anlage - und Betriebskapital ist in Gemeinden des
Großherzogtnms zur Gewerbesteuer herangezogen mit den in dieser
Rubrik angegebenen Prozenten . (Der Geschäftsanteil ist also an
dem Kapitalvermögen des Besitzers abzugssähig mit den gleichen
Prozenten .)
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Budevussche Eisenwerk« in Wetzlar
Chemische Fabrik Griesheim , Elektwn -?l,-G. M

Frmikfurt a , W.
Chemische Werke, Norm, .tz, u , E , Mbert , A.-G,

zu Mamz -Kastel
Cluß , dtktienbranerei Heilbronn
Cölnische Glasbersicherungsaktiengesellschast inCöln
Cölnische Lebensversicherungsgesellschaft „Eon-

cordia " , Cöln
Tampsschifsahrtsgesellschaft für beit Nieder - unb-

Mittclrhein j-u Düsseldorf
Deutsche Kunsileder -A,-G, in Kötitz
-T-entsche Vercinsbank zu Frankfurt a , M,
Diskontogesellschaft zu Berlin
Dhckerhoft Und Söhne G , m. ü, H. Portland-

zementtvcrke in Mainz -Kastel
Filter - und brautechnische Maschinenfabrik vorm,

L, A, Enzinger , Worms
Frank nrter Lokalbahn - A, G , zu Frankfurt a M,
Frankfurter Borort -Terraingesellschaft A. G,
„Friedrich Wilhelm " Preußische Lebens - und

Garantieversicherung A, G , Berlin
Golbschmidt Th , A, G,
SöarXoff, Adolf, ® . nt. b, H„ Kassel, Kohlenhand-

lnng und Spedition in Gnstavsbnrg
Harpener BergbaUakti-cngesellschast in Gustavs-

bnrg
Heddernheinrer Kupserioerke und Süddeutsch«

Kabelwerke, A G, , in Gnstavsbnrg
Hefstsche KnnstmüUe A. G . in Mannheim
Hofbierbrancrei Schösferhof und Frankfurter

Bürgerbranerei
Hofbrauhcms Hanau vorn, , G , Ph , Mcolav

A. G , Ku Hanau
Kaisers Kafseeg-eschaft Viersen
Kemvfssche Brauerei A, G , Frankfurt a. M,
Künstledersabriken Karl Bockh'acker, G . m, b, H,,

in Gummersbach
Landgräfl , Hess, konzessionierte Landesbank,

A. G, , zu Homburg v, d, H,
Mainzer Wtienbranerei
Mannheim — Bremer P -etrolenln - Aktien-Gesell-

schast KN Mannheim
Maschinenfabrik Augsburg — Nürnberg -A-, G,

Werk Gnstavsbnrg
Mitteldeutsche Hartsteinindustrie A, G , zu

Frankfurt a , M,
Mitteldeutsche Kreditbank
Niederländische Tampsschiff-Rhederei Niotterdam
Oberrheinische Eisenbahngesellschaft in Mannheim-
Odeniväldcr Hartstein -Jndnstrie A.- G,
Oetfabrik Gavß -Gerän - Bremen A , G,
„Olex " , Petrolennr -G -esellschaft m , b. H, Berlin
Pfälzische Bank , Ludwigshasen
Portland -Zementwerke Heidelberg und Mann¬

heim A.-G , zu Weisenau
Preußisch Rheinische Tampfschiffahrftsgeseflschast

Kn Köln
Providentia , Frankfurter Versicherungsgesellschaft
Rheinische Petroleum -Aktiengesellschaft, Köln,

Zweigniederlassung Mailiz
Rheinische Portlaitd -Zementwcrke , Köln
Rheinische Schurlertgesellschaft A, G,
Rhein - und Sseschisfahrtsgesellschast zu Köln,

Filiale Mainz
„Rheins " , Transportgesellschaft m, b, D,
Röderbergbrancrei A.-G, zu Frankftrrt a. M,
,,Sala mander " , G , m, b. Hl, in Berlin
Schasfstaedt , H, , G , m, b, H,, Gießen
Scheidhaner und Gießing zu Duisburg —.Wan¬

heimerort
Schlesische Feuierverstcherungsgesellschaft in Berlin
Schramnische Lack- und Farbenfabriken vorm,

Christoph Schramm A, G , zu Offrnbach
Jhlius Sichel & Eo, , Kommanditgesellschaft auf

-Aktien
Spieß Zoh , & Eo ., G, rn, b, H „ Gießen
Stadermann , -Friedrich , G , m, b, H,, Osfenbach

ain Main
Stahl und Nölke, A.-G, für Zuckerwarenfabri-

katron in Kostheim
Stellawerk , !Al,-G „ vorm , Wilisch & Co,, Hom¬

berg o . -Rh,
Strauß , David jr, , G , m, b, Ä „ Zigarrenfabrik,

zu Klein -Steinheim . 78,33
Süddeutsche Tiskontogesellschast , W -G , 1,67
Süddeutsch lCisenbahngesellschaft 10,1

16,3
°z>

12,1

22,5 36,1

50,19 21,48
1,1

1.16 1.04

1,6 1,05

27,11
3,1'
5 .0
1,736

19,02
3.3
6.4
0,19

90,11 90,11

79,23
20,3
90,0

49,88
5,8

90,0

1,12
68,67

1,33
40,82

14,74 2,44

0,29— 0,17

12,11
36,69

4,90
50,38

43,25 11,78

3.1
1,49
1.2

0,43
0,76
0,21

7,6 8,4

18,05
92,283

1,73
96,35

2,40 4,16

26,48. 24,82

29,86
6,4

11,95
4,44

99
19,23

4,86
5,78

39,87
4,4

10,69
2,58

60,6
12,32

4,18
4,14

29,22 31,34

14,26
6,03

17,96
7,87

9,83

6,30

6,55
17,2
7,21'

19,01
1,64

1,52
90,3

19,76
7,6J
9,8
1,96

100

34,1
1,18

35,8
1,30

96,2 96,2

28,63
66.4 58,6

55,0 56,0

12,93 17,59

2,734 0,169

74,0
0,93

15

°/o
48,44

7,56
88,4
8,46

29,05

8,39,
100

16,38
26,43

56,25 73,59

27,98
-50,264
34,88 -

11,635
36,54

9,41
36,21

8,78 5,42

1,737 1,72

1,64 1,78

33,33
10,29

8,52
3,68

-süddeutsch Jmmobiliengesellschaft zu Mainz
Tietz, Leonhard , A.-G, , in Köln
Veithwcrkc, A,G„  in 'Sandbach
Verein chmischr Fabriken zu Mannheim
Verein ftlr chm , Industrie zu Mainz -Mombach
Vereinigte Kapselsabrikcn Rackeirheim-Bayerbach

Nach, , -A.-G . in Nackcicheim
Vereinigte Knnstseidefabtiken, A .-G , in Frank¬

furt a , M,
Vereinigte -Malzfabriken , G, m, b. Hl , Wornis
Vereinigte Spediteure und Schiffer , Rhein-

schtfsahrlsgescllschast m, b, H, zu Mannheim
Vereinigte Strohstost -Fabrikcn in Dresden
Vereinigte Ultramarinfabriken , A.-G , vorm

Levcrkus, Zeltner und Kons, in Köln
„Viktoria " , Mlgemcine Versichcrnngs-Akften--

gesellschast in Berlin
Württembcrgisch TransportversichernngsgeseN-

schst in Heilbronn
Zimmer , Georg Karl , Chelnisch Fabriken,

G , m, b, H, , Kastel-Mnwncbnrg
Zuckerfabrik Frankenthal _
Betr, - Zustellung der Gemeindesteuerzettel,

Al ! die Grohh . Bürgermeistereien der Landgemeinde»
des Kreises.

Wir beauftragen Sic , dafür Sorge zu tragen , daß die Go-
merndesteuerzettel alsbald nach Enipsana den Steuerpflichtig «!,
insbesouder « auch den Ansniärkern zugestellt werden.

Der Großh , Bürgernictster hat den mit der Znstelütng Kn
beauftragenden Gemcindebcamten schriftlichen  Süistrag zu er¬
teilen , innerhalb loelchr Frist die Zustellung der Zettel zu be¬
wirken ist. Der Vollzug dieses Auftrags ist von den betreffenden
Gemeindebealnten schriftlich zu lwscheinigen, Da an di« Zustellung
der Anforderung unter Umständest bestimmte Folgen geknüpft
werden <z, B , Berechnuitg der Frist für Stenerrückständc bet Stadt¬
verordneten - und GemcinderatÄvahlen ; siehe hierzu auch die An¬
merkung 3 zu Art , 39 L , G, O , in der amtlichen Handausgabe,
und 8 4 Ziff , 2 des Lohnbeschlagnahmegesetzesi ist es ivichttg, wenn
der Tag der Zustellung bekannt ist. Die Zustellung sämtlicher
Stenerzettel kann in größeren Gemeinden kaum an einem Tag
erfolgen . Der Bürgermeister hat deshalb tmter Berücksichtigung
der einschlägigen Verhältnisse den Tag , an dem die sämtlichen
Steuerzettel als zugestellt zu gelten haben , alljährlich nach erfolgter
Zustellung der Stenerzettel festzusetzen und ans ortsübltch « Weise
zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.

Sie Ivollen das' hiernach Erforderliche sofort veranlassen und
demnächst berichtest, an welchem Tag die Zustellung stattgefuivi
den hat.

Die Namen der Steuerpflichtigen , denen die Zettel nicht zu¬
gestellt werden konnten, sind von den mft der Zustellung beauf¬
tragten Gemeindebcamten in «in Verzeichnis aufzunelmien , das
von dem Bürgermeister dem Gemcinderechner zlvccks Weiterver-
folgnng sosvrt zu übergeben ist.

Wir machen noch darauf auftnerksani, daß die Steucrerhebe-
rvllen nicht mehr offen gelegt werden . Die Mchtsmittcl gegen
die Veranlagung sind vielmehr die gleichen wie gegen die Ver¬
anlagung zu Staatssteuern,

Gießen,  den 20, August 1915,
Großherzoaliches Kreisamt Gießen.

Ür , U s i n g e r.

Märkte.
Gießen,  2 4. Slufl. Marktbericht.  Wut dem heutigen

Wochenmarkte kostete Butler das Psd . I .bü—1,70, Hühnereier das St.
1b- 00 P !g., 2 Stück 00 Pfennig ; Enteneier 1 Stück 0 Pfennig,
2 St . 00 PIg .; Gänfeeier 1 St 0 - 0 PIg, 2 St 00 Pfg.; St<5|«
das Stück 7—8 Pfq , KälemaNe 2 Stück 6—0 Pfg, ; Tauben das
Paar 1,20—1,60 Mk., Hühner bas Stück 2,20—2,60 Mk., Hahnen
das Stück 1,60—0,00  Mk ., Enten bas Stück 2,60- 6,06 Alk,
Welsche 4—6 Mk.; Ochsenfletsch das Pfund Alk. 1,12- 1,16, Rind-
fletsch das Pfund 112—116 Vfg, Kuhfleisch 06—00 Psg., Schweine-
fleisch das Psd. 1,60- 1,70 Mk., Kalbfleisch das Md. 100- 00 PIg.,
Hammelfleisch das Psd . 96—110 Dsg.; Kartoffeln 100 Kilo 10
bis II Mk., Milch da, Ltlec 24 Sßfß.; Wipfel das Pfund
10- 20 Pfg.: Nüffe 100 Stück 60 Pfg. ; Gurken große 10—26,
kleine s—5 Pfennig . Bohnen 12—18 PIg. das PId. ; Erbsen dal
Pfund 36- 40 Pfg . ; Wirsing 10—20Psg ., Gelberüben 8—10 Psg.
daS Päckchen, Kovisalat 7 bis 12 Plg„ Birnen 10—16 Pfg. dal
Pfund, , Pflaumen 16—26 PIg, da» Psd,, Mirabeflen 86—40 PIg.
das Psd. ! Wctbtraut 16 bi« 80 PIg. das Stück, Spinat 20 bl»
2b Psg. da» Pfund ; Zwiebeln der Zentner 20—26 Mk. ; Rotkraut
16—30 Pfg. da» Stück. — Marktzclt von 7 bl » 1 Uhr.

Kaocrts mit Firma
vrühl'sche Universitäts-Druckerei. N. Lange, Glehen

liefert
billigst

Rotationsdruck der Brühl 'scheu Univ .-Buch- und Sleindruckeret R. Lauge,  Gießen,
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